
Kollision mit einem
Micro-Scooter auf 

dem Gehsteig
Auf dem Gehsteig vor ei-

ner Hauseinfahrt ereignete
sich ein Verkehrsunfall, an
dem eine 77-Jährige und ei-
ne Elfjährige mit Micro-
Scooter beteiligt waren: Die
Pensionistin schob ihr Fahr-
rad aus einer Hauseinfahrt
in Richtung Gehsteig. Zur
selben Zeit war die Schüle-
rin auf dem Gehsteig mit
ihrem Micro-Scooter mit ei-
ner Geschwindigkeit von 5
bis 8 km/h unterwegs. Die
Sicht beider Unfallbeteilig-
ter war durch Büsche behin-
dert. In der Folge prallte der
Scooter der Schülerin gegen
das Fahrrad der Pensionis-
tin. Beide kamen zu Sturz,
wobei die Pensionistin einen
Bruch der Speiche des lin-
ken Arms erlitt. Die Schüle-
rin hatte einen gültigen Rad-
fahrausweis und war haft-
pflichtversichert.

Die Pensionistin begehrte
die Zahlung von über
14.500 Euro an Schadener-
satz (Schmerzengeld, Haus-
haltshilfekosten und Thera-
piekosten) und brachte vor,
die Schülerin sei zu schnell
gefahren und habe sie über-
sehen. Die Beklagte wandte
ein, die Pensionistin habe
den Vorrang verletzt und
den Unfall verschuldet.

Das Erstgericht wies das
Klagebegehren ab und erör-
terte, ein Micro-Scooter sei
kein Fahrrad im Sinne der
StVO, sodass unter der Vor-
aussetzung, dass der Fußgän-
gerverkehr dadurch nicht
übermäßig behindert werde,
auch Gehsteige befahren
werden dürfen. Da die Be-
klagte über einen gültigen
Radfahrausweis verfügt ha-
be, habe sie keine Schutz-

norm verletzt. Das Beru-
fungsgericht bestätigte die-
ses Urteil und erklärte die or-
dentliche Revision für zuläs-
sig. Daraufhin erhob die
Pensionistin Revision und
machte geltend, die Beklag-
te hätte nicht auf dem Geh-
steig fahren dürfen, weil ihr
Micro-Scooter ein Fahrrad
im Sinne der StVO sei. Je-
denfalls habe sie ihre Ge-
schwindigkeit nicht den
Sichtverhältnissen angepasst
und gegen das Gefährdungs-
verbot verstoßen. 

Der OGH stellte dazu
folgende Überlegungen an:
Micro-Scooter werden als
Weiterentwicklung des
Tretrollers angesehen. Es
sei laut OGH primär zu prü-
fen, ob sie die Kriterien ei-
nes fahrzeugähnlichen Kin-
derspielzeugs (§ 2 Abs. 1 Z
19 StVO) oder jene eines
Fahrrads (§ 2 Abs. 1 Z 22
lit. c StVO) erfüllen. Die
Unterscheidung sei insofern
von Bedeutung, als fahrzeu-

gähnliches Kinderspielzeug
kein Fahrzeug im Sinne der
StVO sei, ein Fahrrad hin-
gegen schon.

„In Ermangelung einer
klaren gesetzlichen Rege-
lung sind im Sinne der
Lehrmeinung die äußere
Gestaltung und die Größe
des Geräts als Unterschei-
dungsmerkmale heranzuzie-
hen“, urteilte der OGH.
Demnach scheide die Zu-
ordnung unter den Fahrrad-
begriff aus. Dazu komme,
dass Micro-Scooter auch
nicht nach den Vorschriften
der FahrradVO, BGBl II
2001/146, ausgestattet sei-
en. „Auch die Qualifikation
als fahrzeugähnliches Kin-
derspielzeug kommt nicht in
Betracht“, schloss der OGH
auch diese Variante aus. Bei
der Definition des Kinder-
fahrrads würde auf eine
höchste erreichbare Fahrge-
schwindigkeit von 5 km/h
abgestellt. Um einen Wer-
tungswiderspruch zu ver-

meiden, müsse diese Ge-
schwindigkeitsgrenze auch
für Kinderroller maßgeblich
sein. Für die Beurteilung ei-
nes Geräts als „Kinderrol-
ler“ im Gegensatz zum „Er-
wachsenenroller“ gelte da-
her eine Höchstgeschwin-
digkeitsgrenze von 5 km/h.
Mit Micro-Scootern könne
aber eine höhere Geschwin-
digkeit erreicht werden.

Der OGH subsumierte
Micro-Scooter unter den
Auffangtatbestand „vorwie-
gend zur Verwendung
außerhalb der Fahrbahn be-
stimmtes Kleinfahrzeug“.
Bei diesen Gerätetypen wie
auch Rollstuhl, Kinderwa-
gen und Schubkarren solle
die typischerweise auf kür-
zere Distanzen beschränkte
Beförderung von Personen
und Sachen im Vordergrund
stehen. Der OGH: „Dem wi-
derspricht auch der Um-
stand nicht, dass ein Micro-
Scooter nicht dem Transport
von Personen oder Sachen,
sondern nur der Fortbewe-
gung von Personen dient.
Dieses Argument trifft glei-
chermaßen etwa auf alle Ar-
ten von Fahrrädern zu, die
dennoch als Fahrzeuge gel-
ten.“

„Ein Micro-Scooter ist
ein vorwiegend zur Verwen-
dung außerhalb der Fahr-
bahn bestimmtes Kleinfahr-
zeug“, fasste der OGH zu-
sammen. Daran knüpfe sich
die rechtliche Konsequenz,
dass die Benützer von
Micro-Scootern keine Fahr-
zeuglenker, sondern den Re-
geln für Fußgänger unter-
worfen seien. Der OGH
schloss sich weiters den Ar-
gumenten von Kalteneg-
ger/Vergeiner an: „Micro-
Scooter sind sowohl Bewe-
gungsmittel, als auch fahr-
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Micro-Scooter dürfen auf Gehsteigen oder Gehwegen nur
dann benutzt werden, wenn sie weder den Verkehr auf der
Fahrbahn noch Fußgänger gefährden oder behindern. 

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs sowie des Verwaltungsgerichtshofs zu den 

Themen Micro-Scooter und Verweigerung des Alkotests.



zeugähnlichem Kinderspiel-
zeug wie Skate-, Snake-
oder Kickboards ähnlich.“
Sie dienten Spiel- und Fort-
bewegungszwecken und
würden vorwiegend von
Kindern benutzt. 

„Die Benützer von
Micro-Scootern dürfen Geh-
steige oder Gehwege dem-
nach nur dann befahren,
wenn die in § 88 Abs. 2 St-
VO geregelten Vorausset-
zungen gegeben sind“, so
der OGH. Demnach sind
Spiele auf Gehsteigen oder
Gehwegen und deren Befah-
ren mit fahrzeugähnlichem
Kinderspielzeug und ähnli-
chen Bewegungsmitteln
verboten, wenn hiedurch der
Verkehr auf der Fahrbahn
oder Fußgänger gefährdet
oder behindert werden. Die
Beurteilung erfolgt nach den
jeweiligen Umständen des
Einzelfalls und hängt von
der Neigung oder Breite des
Gehsteigs oder Gehwegs,
sowie von der Fahrzeug-

bzw. der Benutzerfrequenz
ab. Aus den Feststellungen
des Erstgerichts ergeben
sich keine Anhaltspunkte,
die für ein Verbot der Geh-
steigbenützung durch die
Beklagte sprechen würden.
Da die im Unfallszeitpunkt
Elfjährige über einen Rad-
fahrausweis verfügte, be-
durfte sie auch nicht der An-
wesenheit einer mehr als 16
Jahre alten Aufsichtsperson.
Bei dieser Sachlage war es
der Beklagten erlaubt, mit
dem Micro-Scooter den
Gehsteig zu befahren. Der
Revision wurde daher nicht
Folge gegeben.

OGH 2Ob18/08y
24.9.2008

Verweigerung 
des Alkotests

Ein Kfz-Lenker wurde
für schuldig befunden, die
Untersuchung seiner Atem-
luft auf Alkoholgehalt ver-

weigert zu haben, weshalb
über ihn eine Geldstrafe
verhängt wurde. 

Der Lenker erhob Be-
schwerde an den VwGH
und brachte vor, die Atem-
luftkontrolle wäre freiwillig
gewesen. Er habe die Kon-
trolle der Atemluft zwar in
der Folge verweigert, dies
aber nur, weil er das Ein-
treffen seines Rechtsbei-
stands zwecks Einholung ei-
ner Rechtsauskunft abwar-
ten hätte wollen.

Der VwGH stellte klar,
dass von einer ursprünglich
freiwilligen Atemluftkon-
trolle keine Rede sein kön-
ne, da die Behörde auf
Grund der Zeugenaussage
des eingeschrittenen Polizei-
beamten davon ausgehen
konnte, dass der Beschwer-
deführer Alkoholisierungs-
symptome aufgewiesen ha-
be. Nach ständiger Recht-
sprechung (vgl. VwGH
28.4.2004, Zl. 2003/03/0252)
hat der Betroffene nicht das

Recht, die Bedingungen fest-
zusetzen, unter denen er be-
reit wäre, sich untersuchen
zu lassen. „Weiters war es
gar nicht erforderlich“, fuhr
das Höchstgericht fort, „den
Beschwerdeführer über die
Rechtsfolgen einer allfälli-
gen Verweigerung der
Atemluftprobe zu belehren,
da einem geprüften Fahr-
zeuglenker die Bestimmun-
gen der StVO bekannt sein
müssen“ (vgl. VwGH
24.2.2006, Zl. 2006/02
/0037). Der objektive Tatbe-
stand sei bereits mit der
Weigerung, sich dem Alko-
test zu unterziehen, vollen-
det. Es sei daher rechtlich
unerheblich, ob sich der
Lenker nach Eintreffen sei-
nes Rechtsfreunds bereit er-
klärt habe, die Messung vor-
nehmen zu lassen. Die Be-
schwerde wurde abgewie-
sen.

VwGH 2006/02/0039
23.5.2006
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